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RS OGH 1985/5/29 9Os26/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1985

Norm

StGB §130

Rechtssatz

Beim Bandendiebstahl genügt eine sonstige Beteiligung eines weiteren Bandenmitglieds, etwa in Form irgendwelcher

Ablenkungsmanöver oder auch nur in Gestalt einer psychischen Unterstützung ("Bereitschaft im Bedarfsfall") des

unmittelbaren Täters.
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